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- über Herrn Beigeordneten Adomat   gez. Adomat 
- über Herrn Oberbürgermeister Buchhorn  gez. Buchhorn 
 
 
 
Schließung der Ev. Tageseinrichtung für Kinder Alte Landstraße 84  
- Antrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und Die 
Unabhängigen vom 05.06.13  
- Antrag Nr. 2236/2013   
 
 
Die Verwaltung wird sich selbstverständlich im Rahmen der gegebenen 
Möglichkeiten einbringen, eine verträgliche Lösung für die betroffenen Eltern bzw. 
Kinder zu finden.  
 
Generell kann dabei nicht außer Betracht bleiben, dass in Leverkusen, allein schon 
mit Blick auf die Wahrung der Trägerautonomie, das Vergabeverfahren für die 
Betreuungsplätze in den Tageseinrichtungen für Kinder durch die einzelnen 
Tageseinrichtungen erfolgt. So hat der Träger der Ev. Tageseinrichtung für Kinder 
Alte Landstraße 84 für seine Einrichtung die Betreuungsverträge in der 
Vergangenheit und für das am 01.08.13 beginnende Kindergartenjahr 2013/2014 
eigenständig abgeschlossen.  
 
Für die Ev. Tageseinrichtung für Kinder Alte Landstraße 84 ist eine Betriebserlaubnis 
nach § 45 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII gegeben, so dass von daher eine weitere 
Betriebsführung, dauerhaft oder auslaufend, gewährleistet wäre. Der Träger hat sich 
offensichtlich unabhängig hiervon dafür entschieden, zum 31.07.14 den Betrieb der 
Ev. Tageseinrichtung für Kinder Alte Landstr. 84 einzustellen, auch wenn bisher der 
Verwaltung hierzu keine formale Mitteilung vorliegt.  
 
Die Verwaltung geht davon aus, dass ein großer Teil der Eltern den 
Betreuungsvertrag mit der Ev. Tageseinrichtung für Kinder Alte Landstraße 84 vor 
dem Hintergrund der christlichen Ausrichtung des Betreuungsangebotes 
abgeschlossen hat. Von daher werden die Eltern bzw. der Träger sicherlich 
gemeinsam versuchen, eine  
adäquate Betreuungsmöglichkeit in einer evangelischen Einrichtung zu finden. 
Notwendige Kapazitäten sind absehbar vorhanden. Der Träger übernimmt die derzeit 
im Bau befindliche Tageseinrichtung für Kinder Burgweg, die mit vier 
Betreuungsgruppen voraussichtlich zum 01.02.14 den Betrieb aufnehmen wird.  
 
Auch anderweitige neue Betreuungsverhältnisse in andere evangelischen 
Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen werden sich sicherlich im Rahmen des 
Anmeldeverfahrens für das Kindergartenjahr 2014/15 ergeben. Die Verwaltung hat 
hierauf, wie aufgezeigt, allein vor dem Hintergrund der Trägerautonomie keine 
Einflussmöglichkeit.  
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Soweit bisher in der Ev. Tageseinrichtung für Kinder Alte Landstraße 84 betreute 
Kinder sich im Rahmen des Anmeldeverfahrens bei einer Städtischen 
Tageseinrichtung für Kinder anmelden, erfolgt die Berücksichtigung innerhalb der 
gegebenen Rahmenbedingungen der jeweiligen Einrichtung.  
 
Falls sich auf dem vorstehend aufgezeigten Weg für ein heute in der Ev. 
Tageseinrichtung für Kinder Alte Landstr. 84 betreutes Kind kein neues 
Betreuungsverhältnis ergeben sollte, greift, wie in allen anderen vergleichbaren 
Fällen auch, der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, der allein von der Stadt 
Leverkusen zu gewährleisten ist und im Rahmen der in jedem Einzelfall gegebenen 
Möglichkeiten umgesetzt wird.  
 
gez. Hillen 
 
 


